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Einleitung 
 
Hintergrund des vorliegenden Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) für die Stadt Jena ist das 2006 durch die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen verabschiedete Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen. Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen als einer der ersten 
Staaten 2007 ohne Vorbehalte unterzeichnet und 2009 ratifiziert. Seit dem 26. März 2009 
ist das Übereinkommen für die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich verbindlich. Das 
bedeutet, es ist anwendbares und einklagbares Recht. 
 
Die UN-BRK richtet die Politik für Menschen mit Behinderungen auf internationaler Ebene 
neu aus. Danach bezieht sich der Begriff „Menschen mit Behinderungen“ auf Menschen, die 
langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche 
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichbe-
rechtigen Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ (vgl.: UN-Konvention, Art. 1 Abs. 
2). Die UN-BRK versteht Behinderung demzufolge nicht länger als ein medizinisch diagnos-
tiziertes Defizit oder als einen Defekt physischer, psychischer oder sinnesmäßiger Art, son-
dern vielmehr als Wechselwirkung zwischen den Beeinträchtigungen von Menschen mit Be-
hinderungen und den verschiedenen Barrieren in der Gesellschaft. 
 
Mit der UN-BRK werden die Rechte von Menschen mit Behinderungen als allgemeine Men-
schenrechte anerkannt. Die schrittweise Umsetzung der Konvention stellt somit eine Auf-
gabe für die gesamte Gesellschaft dar. Der Abbau von Barrieren auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen sichert nicht nur Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft, sondern lässt Menschen mit und ohne Behinderung davon profitieren. 
 
Zu den allgemeinen Verpflichtungen der UN-BRK gehört, dass die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten allen Menschen mit Behinderungen gewährleistet werden. Die UN-BRK be-
tont den Grundgedanken der vollen und wirksamen gesellschaftlichen Teilhabe und Einbe-
ziehung. Die gesellschaftlichen Strukturen sollen so gestaltet und verändert werden, dass 
sie der realen Vielfalt unterschiedlicher Lebenssituationen, gerade auch von Menschen mit 
Behinderungen, besser gerecht werden. Auch auf der individuellen Ebene überwindet die 
UN-BRK den defizitorientierten Blick auf Menschen mit Behinderungen. Hier entwickelt die 
Konvention einen vielfaltorientierten Ansatz, d.h. Behinderung wird als normaler Bestandteil 
menschlichen Lebens und als Quelle kultureller Bereicherung verstanden. 
 
Zentraler Leitgedanke der UN-BRK ist die Inklusion. „Vereinfacht ausgedrückt geht es 
dabei darum, eine Gesellschaft so zu gestalten, dass keiner ausgeschlossen ist“  
 
Die Verpflichtung die UN-BRK in der Bundesrepublik Deutschland umzusetzen, besteht auf 
allen Ebenen unseres Staates, somit auch im kommunalen Bereich. Gemäß Artikel 4 Absatz 
5 der UN-BRK gelten die Bestimmungen des Übereinkommens ohne Einschränkungen oder 
Ausnahmen für alle Teile eines Staates. Der Umsetzung der UN-BRK dienen Aktionspläne. 
 
Demnach sind Aktionspläne zur Umsetzung der UN-BRK auch auf kommunaler Ebene erfor-
derlich, um die Ziele der UN-BRK unter Beteiligung der Behindertenorganisationen zu ver-
wirklichen. 
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Die kreisfreie Stadt Jena hat sich zum Ziel gesetzt, die UN-BRK umzusetzen. Im Bewusstsein, 
dass nicht alle Vorgaben sofort realisiert werden können, soll dieser Aktionsplan helfen, die 
Ziele schrittweise zu erreichen. Neben allgemeinen Zielen und Maßnahmen führt dieser Ak-
tionsplan für fünf Lebensbereiche die passenden Artikel der UN-BRK auf, stellt eine Vision, 
Ziele und mögliche Maßnahmen vor: 
 

 Bauen, Wohnen und Mobilität 
 Bildung und Ausbildung 
 Gesundheit und Pflege 
 Arbeit und Beschäftigung 
 Kultur, Freizeit und Sport 

 
Der Beirat für Menschen mit Behinderungen der Stadt Jena sieht es als seine Aufgabe an, 
den Umsetzungsprozess des vorgelegten Aktionsplans zu begleiten, zu steuern und zu über-
wachen. 
 
Der Beirat für Menschen mit Behinderungen macht darauf aufmerksam, dass die Verwirkli-
chung der Ziele des Aktionsplanes zur Umsetzung der UN-BRK nur für die Zuständigkeits-
bereiche der Stadtverwaltung Jena nicht ausreicht, sondern die Einbindung weiterer betei-
ligter Institutionen sowie Landes- und Bundesbehörden erforderlich ist. 
 
Mit dem Aktionsplan hat die Stadt Jena die Inklusion als ein Steuerungselement in das Han-
deln der Stadtverwaltung aufgenommen. Dabei ist unser Anliegen die Verwirklichung einer 
größtmöglichen Barrierefreiheit. Dies bedeutet, allen Menschen Zugangsmöglichkeiten zu 
unseren Angeboten zu eröffnen, aber auch existierende Barrieren in unseren Köpfen zu 
beseitigen, die einer Umsetzung der UN-BRK entgegenstehen.  
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Ziele und Maßnahmen-Allgemein 
 
Leitziele: 

 Die Stadt Jena zielt mit dem Aktionsplan darauf ab, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen in der Stadt Jena 
nachhaltig zu verbessern, um ihre aktive Teilhabe in allen Bereichen des Lebens voranzutreiben bzw. zu ermöglichen. 

 Diese Leitziele für eine inklusive Stadt sind jedem Bürger sowie den Entscheidungsträgern bekannt 
 Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind im Umgang mit Menschen mit Behinderungen vertraut und in der Lage, sich auf ihre 

Bedürfnisse einzustellen 
 Menschen mit Behinderungen werden als Experten in eigener Sache durch die Entscheidungsträger der Stadt, Verbände etc. (bei-

spielsweise bei der Umsetzung von Bauvorhaben) zu Rate gezogen 
 Menschen mit Behinderungen wird entlang ihrer Bildungsbiografie der gleichberechtigte Zugang zu Bildungseinrichtungen ermöglicht 
 jeder Mensch mit Behinderung findet in Jena eine berufliche Betätigung, die seinen Interessen und Neigungen entspricht und seine 

individuellen Bedürfnisse berücksichtigt 
 

Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Alle öffentlichen 
Informationen sind 
barrierefrei zu-
gänglich und nutz-
bar, auch in leich-
ter Sprache. 

 Viele öffentliche Infor-
mationen sind nicht bar-
rierefrei zugänglich und 
nutzbar. 

 Der Internetauftritt der Stadt Jena soll auch in 
leichter Sprache abrufbar und nutzbar sein. 

 Die Seite soll zudem kontrastreich und mit 
Screenreader lesbar sein. 

 Formulare auf der Internetseite der Stadt Jena 
werden umstrukturiert, damit sie auch von Men-
schen mit Sehbehinderungen abrufbar und digi-
tal ausführbar sind. 

 Team Kommunika-
tion in Kooperation 
mit dem Beauf-
tragten für MmB  

 alle Fachdienste 

kurz- und 
mittelfristig 

 Alle öffentlichen 
Formulare und An-
leitungen zum Aus-
füllen etc. sind 
auch in leichter 
Sprache verfasst. 

 Viele öffentlichen Formu-
lare sind für Menschen 
mit Behinderungen nicht 
ohne Unterstützung Drit-
ter nutzbar. 

 Zu den vorhandenen Formularen, Bescheiden 
und Ausfüllhilfen werden Erklärungen in Leich-
ter Sprache bereitgestellt. 

 Jeder Fachbereich erarbeitet fünf Erklärungen 
pro Jahr in Leichter Sprache. 

 Fachdienste kurzfristig 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Die Bürger von 
Jena sind für die 
Belange von Men-
schen mit Behinde-
rungen sensibili-
siert. 

 Viele Menschen fühlen 
sich unsicher und ängst-
lich im Umgang mit Men-
schen mit Behinderun-
gen. Sie wissen oft nicht 
wie sie sich im Alltag, in 
der Schule, im Beruf o-
der bei Freizeitangebo-
ten verhalten sollen. 

 Sensibilisierung der Bürger von Jena gegenüber 
Menschen mit Behinderungen. 

 Bestimmte Personengruppen wie z.B. Fahrer 
des ÖPNV, Lehrkräfte, Unternehmen, Mitarbei-
ter der öffentlichen Verwaltung und Beratungs-
stellen) werden im Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen geschult. 

 Für die Verwendung der Leichten Sprache wer-
den ab 2016 Fortbildungsmaßnahmen entwi-
ckelt. 

 Beauftragter für 
MmB 

 Beirat für MmB 
kurzfristig 

 Fachkräfte sind für 
die Belange von 
behinderten Men-
schen sensibili-
siert. 

 Es fehlt Wissen über 
Krankheitsbilder, Behin-
derungsarten und Barri-
erefreiheit etc. 

 Ab 2017 werden zweimal im Jahr Fortbildungen 
für Fachkräfte zu verschiedenen Themenfeldern 
wie Krankheitsbilder, Behinderungsarten, Barri-
erefreiheit etc. durchgeführt. 

 Der Beirat für MmB setzt sich dafür ein, dass in 
Lehrplänen/Curricula für soziale Berufe Inhalte 
zur Sensibilisierung gegenüber Menschen mit 
Behinderungen stärker berücksichtigt werden. 

 Beirat für MmB kurz- und 
mittelfristig 

  Durch Öffentlich-
keitsarbeit ist die 
Bevölkerung zum 
Thema Behinde-
rungen informiert. 

 

 Der Beirat für MmB informiert interessierte Bür-
ger über aktuelle Themen. 

 Spezifische Informationsveranstaltungen wer-
den durchgeführt: 

 Beauftragter für 
MmB 

 Beirat für MmB 

kurz- und 
mittelfristig 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

o 2018 Thementag „inklusive Jenaer Unterneh-
men stellen sich vor“ 

o 2018 Thementag „Berufsbilder für Menschen 
mit Behinderungen“ 

 Ein Preis für „besonderes Engagement zur be-
ruflichen Eingliederung von Menschen mit Be-
hinderungen“ wird erstmals 2018 verliehen. 
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Handlungsfeld 
„Bauen, Wohnen und Mobilität“ 

 
Artikel 9 der UN Behindertenrechtskonvention 

 
Zugänglichkeit 

 
(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teil-

habe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete 
Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zu-
gang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, 
einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu 
anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen 
Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese Maß-
nahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barri-
eren einschließen, gelten unter anderem für 

 
a. Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im 

Freien, einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Ar-
beitsstätten; 

 
b. Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer 

Dienste und Notdienste. 
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen, 
 

a. um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit von Einrichtungen und 
Diensten, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, aus-
zuarbeiten und zu erlassen und ihre Anwendung zu überwachen; 

 
b. um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, die der 

Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte 
der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen; 

 
c. um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der Zugänglichkeit für Menschen mit 

Behinderungen anzubieten; 
 
d. um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, Be-

schilderungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständlicher Form anzu-
bringen; 

 
e. um menschliche und tierische Hilfe sowie Mittelspersonen, unter anderem Personen 

zum Führen und Vorlesen sowie professionelle Gebärdensprachdolmetscher und -
dolmetscherinnen, zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, den Zugang zu Gebäuden 
und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, zu erleichtern; 

 
f. um andere geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behin-

derungen zu fördern, damit ihr Zugang zu Informationen gewährleistet wird; 
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g. um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien und -systemen, einschließlich des Internets, zu för-
dern; 

 
h. um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb zugänglicher 

Informations- und Kommunikationstechnologien und -systeme in einem frühen Sta-
dium zu fördern, sodass deren Zugänglichkeit mit möglichst geringem Kostenaufwand 
erreicht wird. 

 
 

Artikel 19 der UN Behindertenrechtskonvention 
 

unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft 
 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen 
mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemein-
schaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft 
und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, 
dass 
 

a. Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufent-
haltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht ver-
pflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben; 

 
b. Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstüt-

zungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen 
Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Un-
terstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemein-
schaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft 
notwendig ist; 

 
c. gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Menschen 

mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen 
und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen. 

 
 

Artikel 20 der UN Behindertenrechtskonvention 
 

Persönliche Mobilität 
 
Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit Behinderungen 
persönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen, indem sie unter 
anderem 
 

a. die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art und Weise und 
zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kosten erleichtern; 
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b. den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobilitätshilfen, Ge-
räten, unterstützenden Technologien und menschlicher und tierischer Hilfe sowie Mit-
telspersonen erleichtern, auch durch deren Bereitstellung zu erschwinglichen Kosten; 

 
c. Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die mit Menschen mit Behinderungen 

arbeiten, Schulungen in Mobilitätsfertigkeiten anbieten; 
 

d. Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien ermuti-
gen, alle Aspekte der Mobilität für Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. 

 
 

Art. 21 der UN Behindertenrechtskonvention 
 

Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informa-
tionen 

 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Men-
schen mit Behinderungen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit, ein-
schließlich der Freiheit, Informationen und Gedankengut sich zu beschaffen, zu empfangen 
und weiterzugeben, gleichberechtigt mit anderen und durch alle von ihnen gewählten For-
men der Kommunikation im Sinne des Artikels 2 ausüben können, unter anderem indem sie 
 

a. Menschen mit Behinderungen für die Allgemeinheit bestimmte Informationen recht-
zeitig und ohne zusätzliche Kosten in zugänglichen Formaten und Technologien, die 
für unterschiedliche Arten der Behinderung geeignet sind, zur Verfügung stellen; 

 
b. im Umgang mit Behörden die Verwendung von Gebärdensprachen, Brailleschrift, er-

gänzenden und alternativen Kommunikationsformen und allen sonstigen selbst ge-
wählten zugänglichen Mitteln, Formen und Formaten der Kommunikation durch Men-
schen mit Behinderungen akzeptieren und erleichtern; 

 
c. private Rechtsträger, die, einschließlich durch das Internet, Dienste für die Allgemein-

heit anbieten, dringend dazu auffordern, Informationen und Dienstleistungen in For-
maten zur Verfügung zu stellen, die für Menschen mit Behinderungen zugänglich und 
nutzbar sind; 

 
d. die Massenmedien, einschließlich der Anbieter von Informationen über das Internet, 

dazu auffordern, ihre Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich 
zu gestalten; 

 
e. die Verwendung von Gebärdensprachen anerkennen und fördern. 
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Artikel 28 der UN Behindertenrechtskonvention 
 

Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz 
 
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf einen 

angemessenen Lebensstandard für sich selbst und ihre Familien, einschließlich ange-
messener Ernährung, Bekleidung und Wohnung, sowie auf eine stetige Verbesserung 
der Lebensbedingungen und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur För-
derung der Verwirklichung dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinde-
rung. 

 
(2) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf sozi-

alen Schutz und den Genuss dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behin-
derung und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Ver-
wirklichung dieses Rechts, einschließlich Maßnahmen, um 

 
a. Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zur Versorgung mit saube-

rem Wasser und den Zugang zu geeigneten und erschwinglichen Dienstleistungen, 
Geräten und anderen Hilfen für Bedürfnisse im Zusammenhang mit ihrer Behinderung 
zu sichern; 

 
b. Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen und Mädchen sowie älteren Men-

schen mit Behinderungen, den Zugang zu Programmen für sozialen Schutz und Pro-
grammen zur Armutsbekämpfung zu sichern; 

 
c. in Armut lebenden Menschen mit Behinderungen und ihren Familien den Zugang zu 

staatlicher Hilfe bei behinderungsbedingten Aufwendungen, einschließlich ausrei-
chender Schulung, Beratung, finanzieller Unterstützung sowie Kurzzeitbetreuung, zu 
sichern; 

 
d. Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen Wohnungs-

baus zu sichern; 
 

e. Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen und Pro-
grammen der Altersversorgung zu sichern. 
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Kurzfassung Handlungsfeld: „Bauen, Wohnen und Mobilität“ 
 
Dieses Handlungsfeld bezieht sich auf folgende Artikel der UN-BRK: 
 

 Artikel   9 –  Zugänglichkeit,  
 Artikel 19 –  unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft, 
 Artikel 20 –  persönliche Mobilität, 
 Artikel 21 –  Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen und 
 Artikel 28 –  angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz 

 
Damit werden Maßnahmen eingefordert, die die physischen Voraussetzungen für eine unabhängige Lebensführung schaffen und die per-
sönliche Mobilität bei größtmöglicher Unabhängigkeit gewährleisten. Weiterhin neue Technologien für den Zugang zu Informationen zu 
schaffen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind und die für die unterschiedlichen Arten der Behinderung geeignet sind. 
 
Die in der UN-BRK grundlegende Forderung nach Barrierefreiheit verlangt eine konsequente Überprüfung des städtischen Gebäudebestan-
des und der eigenen Hoheitsbereiche im öffentlichen Raum sowie zielführende Vorgaben für Sanierungen und Genehmigungsverfahren. 
 
 
Ziele und Maßnahmen für das Handlungsfeld „Bauen, Wohnen und Mobilität“ 
 

 

Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

Bauliche Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen  

 Alle öffentlichen 
Gebäude sind bar-
rierefrei zugäng-
lich und nutzbar. 

 
 Die städtischen Objekte werden auf ihre Barrie-
refreiheit geprüft, Defizite werden erhoben und 
eine Prioritätenliste zur Umsetzung der Barrie-
refreiheit wird erstellt. 

KIJ in Kooperation 
mit: 
 Beirat für MmB 
 Beauftragter für 

MmB 

mittelfristig 
und fortlau-

fend 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Alle öffentlichen 
Gebäude sind bar-
rierefrei zugänglich 
und nutzbar. 

 Nicht alle öffentlichen 
Gebäude sind barriere-
frei zugänglich und 
nutzbar. 

 

 Alarmierungen und War-
nungen werden oft nur 
akustisch gegeben. 

 
 
 
 
 
 Nicht überall ist der bar-
rierefreie Zugang leicht 
zu finden. 

 

 Alle öffentlichen Gebäude müssen barrierefrei 
zugänglich umgebaut werden. 

 
 

 Damit auch hörbehinderte Menschen Alarmie-
rungen und Warnungen wahrnehmen können, 
muss der Alarm auch optisch angezeigt werden. 
Öffentliche Gebäuden sollen geprüft und ggf. 
nachgerüstet werden, damit ein Alarm immer 
über 2 Sinne wahrgenommen werden kann. 

 Ebenso soll ein barrierefreies Wegeleitsystem 
(für Flucht-und Rettungswege) in öffentlichen 
Gebäuden geprüft bzw. installiert werden.  

 KIJ 
mittelfristig 
und fortlau-

fend 

 Es wird geprüft und ggf. nachgebessert, damit 
die barrierefreien Ein- und Ausgänge öffentli-
cher Einrichtungen ausreichend beschildert 
sind. 

 KIJ 
kurzfristig 

und fortlau-
fend 

 Alle öffentlichen 
Gebäude entspre-
chen grundsätzlich 
der DIN 18040 
(Neubau, Umbau, 
Sanierung). 

 
 Nicht alle öffentlichen 
Gebäude entsprechen 
grundsätzlich der DIN 
18040. 

 Bei Bauvorhaben mit öffentlichen Nutzungen ist 
der Beirat für Menschen mit Behinderungen an-
zuhören und einzubeziehen. 

 Bei der Fortschreibung und Aktualisierung des 
Gestaltungshandbuches werden in Zusammen-
arbeit mit dem Beauftragten für Menschen mit 
Behinderungen detaillierte, barrierefreie Stan-
dardlösungen aufgenommen. 

FD Bauordnung in 
Kooperation mit: 
 Beirat für MmB 
 Beauftragten für 
MmB 

 Stadtarchitekt 

kurz-bis 
mittelfristig 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena  

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

Wohnen 

 Jeder Bürger findet 
barrierefreien und 
bezahlbaren 
Wohnraum. 

 Barrierefreier Umbau 
von Altbestand ist zum 
Teil sehr kostspielig. 

 
 Es ist nur wenig Barriere-
freier Wohnraum vor-
handen und es bestehen 
kaum Wahlmöglichkei-
ten. 

 Entwicklung kommunaler Maßnahmenpakete, 
um konkrete Handlungsschritte zur Schaffung 
(Bau-und Ausbau) von bezahlbaren barriere-
freien Wohnraum in unterschiedlichen Größen 
festzulegen. 

 
 Eine ständig aktualisierte Datenbank über ver-
fügbare barrierefreie Wohnungen wird erarbei-
tet. 

 Team Wohnbau-
förderung 

 
 
 
 
 Städtische und pri-

vate Wohnungsan-
bieter 

 

kurzfristig 

 Die Wohnräume 
sind an die Bedürf-
nisse behinderter 
Mieter angepasst 
und sie erhalten 
Unterstützung bei 
der Suche. 

 Ausreichende und je 
nach Bedarf differen-
zierte Wohnangebote 
fehlen. 

 
 Es besteht für Menschen 
mit Behinderungen 
kaum Wahlfreiheit.  

 
Folgen: Wegen fehlender 
Angebote wird ein Weck-
zug erforderlich. 

 Schaffung eines Unterstützungssystems, mit 
welchem sich die Betroffenen über die Beantra-
gungsmöglichkeiten informieren können. 

 
 Schaffung einer ausreichenden Vielfalt an am-
bulanten und stationären Wohnangeboten für 
Menschen mit Behinderungen. 

 
 Entwicklung und Umsetzung neuer Wohnfor-
men für Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Familien. 

 
 Unterstützung bei der Schaffung von Inklusiven 
Wohnprojekten. 

 
 Die Stadt unterstützt die Träger bei der Konzi-
pierung und Verwirklichung neuer Wohnformen 

Team Wohnbauför-
derung in Koopera-
tion mit: 
 Wohnberatungs-

stellen 
 
Team Wohnbauför-
derung in Koopera-
tion mit: 
 Freien Trägern 
 
 
 
 
 Städtische, genos-

senschaftliche und 

mittelfristig 
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(zum Beispiel bei der Beantragung von Förder-
mitteln). 

private Wohnungs-
anbieter und sozi-
ale Träger. 

 

 

Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena  

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

Mobilität-barrierefreier öffentlicher Personennahverkehr 

 Zugang und Nut-
zung aller öffentli-
chen Verkehrsmit-
tel, insbesondere 
von Bussen und 
Bahnen, sind für 
jeden Bürger ge-
währleistet. 

 Einige Haltestellen im 
ÖPNV sind nicht barrie-
refrei. 

 Die Haltestellen des ÖPNV (Bus und Bahn) wer-
den barrierefrei ausgebaut. 

 
 An den Haltestellen wird die Fläche mit einem 
Symbol/Piktogramm gekennzeichnet, an der 
Menschen mit Gebehinderung gut einsteigen 
können. Jedes Jahr werden 50 Haltestellen so 
ausgestattet. 

 KSJ 
 JNV 
 Team Wohnbau-

förderung 

kurzfristig 

 

 Der JNV nutzt die Erfahrungen der Menschen 
mit Behinderungen, um diese beim Einkauf 
neuer Busse/Bahnen mit einfließen zu lassen. 

 
 Bei Doppelhaltestellen muss gewährleistet sein, 
dass das zweite Fahrzeug im Bedarfsfall ein wei-
teres Mal hält. 

 Beirat für MmB, 
Beauftragter für 
MmB in Kooperation 
mit: 
 JNV 

kurzfristig 

 Alle Fahrpläne an 
den Haltestellen 
sind barrierefrei 
lesbar. 

 Manche Fahrpläne sind 
nicht barrierefrei lesbar. 

 Die Fahrpläne sollen in Bezug auf ihre Schriftart 
und -größe sowie ihre kontrastreiche Darstel-
lung bzw. Farbkombination in Abstimmung mit 
dem Beirat für MmB überprüft und ggf. ange-
passt werden.  

Beirat für MmB, 
Beauftragter für 
MmB in Kooperation 
mit: 
 JNV 

kurzfristig 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

  

 Die Möglichkeit einer Informationsreduzierung 
der Texte soll dabei ebenfalls geprüft werden.   

 Die Beleuchtung der Fahrpläne wird optimiert? 
Dabei sind Themen wie Stromerschließung, Ver-
schmutzung durch Insekten und des Vandalis-
mus besonders zu beachten. 

 Beirat für MmB, 
Beauftragter für 
MmB in Kooperation 
mit: 
 JNV 

mittelfristig 

 Die Ansagen in 
Bahn und Halte-
stellen (Fahrgast-
informationssys-
teme) sind für alle 
Fahrgäste ver-
ständlich. 

 

 Die Instandhaltung bezüglich der Informations-
medien (Ansagen und Anzeigen) soll angepasst 
und Wartungszyklen optimiert werden. 

 Die Fahrgastinformationssäulen werden regel-
mäßig gewartet. 

 JNV kurzfristig 

Mobilität - barrierefreier Straßenverkehr bzw. öffentlicher Verkehr 

 Die Innenstadt ist 
barrierefrei für alle 
Verkehrsteilneh-
mer nutzbar. 

 

 In der Planung und Umsetzung wird auf Einheit-
lichkeit und auf eine optimale Nutzbarkeit durch 
alle Verkehrsteilnehmer geachtet. 

 Treppenstufen/Hindernisse verfügen über eine 
kontrastreiche Markierung. 

 Jede Ampel verfügt über ein akustisches oder 
taktiles Signal. 

Kooperation zwi-
schen: 
 Stadtverwaltung,  
 Beirat für MmB, 
 Seniorenbeirat,  
 KSJ 

kurz-mittel-
fristig 

 



Seite 15 von 36 
 

 

Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Bei der Neugestal-
tung von Gehwe-
gen und Straßen 
werden die Inte-
ressen verschiede-
ner Nutzergruppen 
berücksichtigt. 

 

 Bei Straßenbaumaßnahmen werden berollbare 
Streifen auf Gehwegen integriert (bei Beibehal-
tung des Bestandspflasters) und in ausreichen-
dem Abstand laut DIN 18040 zu den Häusern 
angelegt. 

 Es wird eine Beschlussvorlage erarbeitet, in der 
festgelegt wird, welche konkreten Flächen in 
der Innenstadt (z.B. von Werbeaufstellern) frei-
gehalten werden müssen, um die Barrierefrei-
heit zu gewähren. 

 Barrierefreiheit Überquerungsmöglichkeiten 
bzw. Überwege über Straßenbahnstrecken (In-
nenstadt) werden geprüft und gegebenenfalls 
erneuert. 

Kooperation zwi-
schen: 
 Beirat für MmB 
 Beauftragter für 

MmB 
 KSJ 
 
 KSJ 
 FD Kommunale 

Ordnung 
 JNV 

kurzfristig 
und fortlau-

fend 

 Der FD Kommunale Ordnung kontrolliert und 
ahndet ab sofort im Innenstadtbereich das Zu-
parken oder Zustellen der Wege die speziell für 
blinde und gebehinderte Menschen geschaffen 
wurden. 

 Bei der Erteilung von Sondernutzungsgenehmi-
gungen, beispielsweise für Gewerbetreibende, 
müssen bestimmte Freiflächen eingehalten wer-
den, um die barrierefreie Nutzung zu garantie-
ren. 

 FD Kommunale   
Ordnung 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Es existieren auf 
öffentlichen Plät-
zen und in Grün-
anlagen ausrei-
chend Sitzmög-
lichkeiten. 

 
 Der Bestand an Sitzmöglichkeiten auf Verweil-
flächen wird überprüft und gegebenenfalls er-
weitert. 

Kooperation zwi-
schen: 
 KSJ 
 Ortsteilräte 
 Seniorenbeirat 
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Handlungsfeld 
„Bildung und Ausbildung“ 

 
Artikel 24 der UN Behindertenrechtskonvention 

 
Bildung 

 
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bil-

dung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleich-
heit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem 
auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel, 

 
a. die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbst-

wertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den 
Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken; 

 
b. Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreati-

vität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu 
lassen; 

 
c. Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu 

befähigen. 
 
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass 
 

a. Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bil-
dungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht auf-
grund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunter-
richt oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden; 

 
b. Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in 

der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Un-
terricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben; 

 
c. angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden; 
 
d. Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die not-

wendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; 
 
e. in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell 

angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schu-
lische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden. 

 
(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fer-

tigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte 
Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem 
Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem 
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a. erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und 
alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Ori-
entierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Men-
schen mit Behinderungen und das Mentoring; 

 
b. erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen 

Identität der Gehörlosen; 
 
c. stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere 

Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommu-
nikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Um-
feld vermittelt wird, dass die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestat-
tet. 

 
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete 

Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, 
die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fach-
kräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. 
Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die 
Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der 
Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von 
Menschen mit Behinderungen ein. 

 
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminie-

rung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Be-
rufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem 
Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen ange-
messene Vorkehrungen getroffen werden. 
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Kurzfassung Handlungsfeld: „Bildung und Ausbildung“ 
 
Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention garantiert das Recht auf Bildung im allgemeinen Bildungssystem.  
 
Inklusion soll bereits ab der frühesten Kindheit eingeübt werden. Wer von Kind an inklusives Verhalten lebt, wird es im Erwachsenenalter 
als selbstverständlich praktizieren. Kinder mit und ohne Behinderungen, die voneinander lernen, entwickeln soziale Fähigkeiten, von denen 
sie nicht nur als Gruppe, sondern auch individuell profitieren. Daher steckt in der Forderung der UN-BRK nach selbstverständlicher Teilhabe 
von Kindern mit Behinderungen eine große Chance für alle Kinder und Jugendlichen. Schulen und Bildungseinrichtungen müssen bei diesem 
Wandel selbstverständlich unterstützt werden. 
 
 
 
Ziele und Maßnahmen für das Handlungsfeld „Bildung und Ausbildung“ 
 

Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan 
Laufzeit 

 Erweiterung der 
Informationsbro-
schüre auf alle 
Schulformen von 
Jena. 

 Alte Broschüre enthält 
keine Informationen 
zum Thema Behinde-
rung. 

 Erweiterung der bestehenden Broschüren im 
Hinblick Barrierefreiheit, Therapieangebote, 
Hortangebote, Feriengestaltung und auf Erfah-
rungen mit bestimmten Behinderungsarten. 

 Alle Kindertagesstätten und Schulen erhalten 
ein Exemplar. 

 Die Möglichkeiten von Ausbildungswegen/Prak-
tika/Praxistag/Helferberufe werden dargestellt  

 

 Staatliches    
Schulamt 

 Beratungslehrer 
 Staatliches    
Schulamt 

sofort und 
fortlaufend 
(ggf. als 

online-Ver-
sion auf 
jena.de) 

  Zum Übergang von der 
Schule zur Berufsschule 
oder zum Studium von 
behinderten Jugendli-
chen aus Jena ist nur 
wenig bekannt. 

 Erstellung einer Ist‐Analyse und einer Bedarfs-
zusammenfassung. 

 FD Jugend und Bil-
dung        

 FD Jugendhilfe 
 

sofort und 
fortlaufend 
(fest instal-
liert – kein 
Projekt) 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan 
Laufzeit 

 Jeder Jugendliche 
bekommt eine In-
dividuelle und be-
darfsgerechte Be-
rufsorientierung 
und Begleitung.  

 Nach Verlassen der 
Schule brechen für Ju-
gendliche die bisherigen 
individuellen Förderun-
gen (Schulbegleitung) 
ab. 

 Eine Individuelle Unterstützung und Begleitung 
wird auch der in Berufsschule angeboten. 

 Stadt Jena 
 Staatliches     
Schulamt 

 TMBJS 
 TMWWDG 
 TMASGFF 

sofort und 
fortlaufend 

 Es gibt oft nur zeitlich 
begrenzte Projekte. 

 Das Übergangsmanagement Schule ‐Beruf mit 
der Methode der individuellen Förderung ist als 
Standardangebot entsprechend dem Bedarf in 
geeigneter Weise auf die berufsbildende Schule 
mit den erforderlichen personellen/sachlichen 
Ressourcen anzupassen. 

 Schaffung eines 
ungehinderten Zu-
gangs zu betriebli-
chen Praktikums‐, 
Ausbildungs‐ und 
Arbeitsplätzen 

 Schaffung einer 
gleichberechtigten 
Teilhabe am beruf-
lichen und gesell-
schaftliche Leben  

 Der Übergang in ein be-
triebliches Praktikum o-
der in eine betriebliche 
Ausbildung gestaltet sich 
oft sehr schwierig. 

 Für die Gewinnung von 
betrieblichen Prakti-
kums‐, Ausbildungs‐ und 
Arbeitsstellen liegt keine 
differenzierte Analyse 
vor. 

 Die Unterrichtsgestal-
tung der betrieblichen 
dualen Ausbildung wird 
im Blockmodell umge-
setzt. Für Jugendliche 
mit Lernschwierigkeiten 

 Berufswegekonferenzen/Übergangskonferen-
zen sind zur Findung/Auswahl von realistischen 
Zielen und Möglichkeiten der beruflichen Zu-
kunft zu etablieren.  

 
 Erstellung einer Bedarfsanalyse zu Praktikums‐, 
Ausbildungs‐ und Arbeitsstellen.  

 
 
 
 Bestehende Organisationsmodelle der berufs-
praktischen und berufstheoretischen Ausbil-
dung sind variabel anzuwenden und für indivi-
duelle Lösungen zu öffnen. 

 Stadt Jena 
 Schulen, Staatli-
ches Schulamt  

 TMWWDG  
 TMASGFF  
 Kammern 
IHK/HWK 

 Universität Jena 
 

sofort und 
fortlaufend 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan 
Laufzeit 

ist die Unterrichtsgestal-
tung im Wochenturnus 
erforderlich.  

 
 
 
 

 
 Beratungen und Sensibilisierung von allen Akt-
euren, die für die berufliche Bildung Verantwor-
tung tragen. 

 Wenn anerkannte Ausbildungsabschlüsse nicht 
erreicht werden können, sollen Helfer- und Teil-
qualifikationen anerkannt werden. 

 Gelungene Beispiele für die berufliche Einglie-
derung werden dargestellt und veröffentlicht. 

 Assistenz/Schulbegleitung in Kita, Ausbildung, 
Berufsschule und Praktikum zur Verfügung stel-
len. 

 Ehrenamtliches Engagement wird genutzt, um 
den Berufseinstieg zu erleichtern. 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan 
Laufzeit 

 Alle Menschen in 
Beschäftigung o-
der nach dem Be-
rufsleben erhalten 
Informationen 
über Unterstüt-
zungsangebote.  

 
 Die Unterstützungsmög-
lichkeiten sind sehr aus-
differenziert und unüber-
sichtlich. 

 
 
 Die Möglichkeiten sind 
den Bürgern nur teil-
weise bekannt. 

 
 Erstellung und Veröffentlichung einer Onlineda-
tenbank über entsprechende Beratungsange-
bote. 

 Beratungsstellen 
für Menschen mit 
Behinderungen 

 Beratungsstellen 
freier Träger 

 FD Gesundheit 
 Selbsthilfegruppen 
 Volkshochschule 
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Handlungsfeld 
„Gesundheit und Pflege“ 

 
Artikel 25 der UN Behindertenrechtskonvention 

 
Gesundheit 

 
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das er-
reichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Die 
Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen 
mit Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschließlich 
gesundheitlicher Rehabilitation, haben. Insbesondere 
 

a. stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder 
erschwingliche Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qua-
lität und auf demselben Standard zur Verfügung wie anderen Menschen, einschließ-
lich sexual- und fortpflanzungsmedizinischer Gesundheitsleistungen und der Gesamt-
bevölkerung zur Verfügung stehender Programme des öffentlichen Gesundheitswe-
sens; 

 
b. bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Menschen mit Be-

hinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit ange-
bracht, einschließlich Früherkennung und Frühintervention, sowie Leistungen, durch 
die, auch bei Kindern und älteren Menschen, weitere Behinderungen möglichst ge-
ringgehalten oder vermieden werden sollen; 

 
c. bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so gemeindenah wie möglich 

an, auch in ländlichen Gebieten; 
 
d. erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflich-

tung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie 
anderen Menschen angedeihen zu lassen, namentlich auf der Grundlage der freien 
Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem sie unter anderem durch Schulungen 
und den Erlass ethischer Normen für die staatliche und private Gesundheitsversor-
gung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und die 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen; 

 
e. verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 

in der Krankenversicherung und in der Lebensversicherung, soweit eine solche Ver-
sicherung nach innerstaatlichem Recht zulässig ist; solche Versicherungen sind zu 
fairen und angemessenen Bedingungen anzubieten; 

 
f. verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheits-

versorgung oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten aufgrund 
von Behinderung. 
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Artikel 26 der UN Behindertenrechtskonvention 
 

Habilitation und Rehabilitation 
 
(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließlich durch 

die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit Be-
hinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende 
körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in 
alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu errei-
chen und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren, stärken und erweitern die Ver-
tragsstaaten umfassende Habilitations- und Rehabilitationsdienste und -programme, 
insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der 
Sozialdienste, und zwar so, dass diese Leistungen und Programme 

 
a. im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer multidisziplinären Bewertung 

der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen; 
 

b. die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren Aspekten 
sowie die Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderun-
gen so gemeindenah wie möglich zur Verfügung stehen, auch in ländlichen Gebieten. 

 
(2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung für Fachkräfte 

und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten. 
 
(3) Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kenntnis und die Verwendung unter-

stützender Geräte und Technologien, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt 
sind, für die Zwecke der Habilitation und Rehabilitation. 
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Kurzfassung Handlungsfeld: „Gesundheit und Pflege“ 
 
Artikel 25 (Gesundheit) der UN-BRK erklärt, dass niemand aufgrund einer Behinderung einen schlechteren Zugang zur Gesundheitsversor-
gung haben darf als Menschen ohne Behinderungen. Alle haben dasselbe Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit. Dafür 
müssen auch Gesundheitsleistungen verfügbar sein, die gerade aufgrund von Behinderungen benötigt werden – ebenso wie Leistungen, 
durch die weitere Behinderungen vermieden oder möglichst geringgehalten werden sollen. 
 
Gemäß Artikel 26 (Habilitation und Rehabilitation) sind Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen ein Höchstmaß an Unab-
hängigkeit und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu gewährleisten.  
 
Bisher kann die freie Arztwahl oder die Möglichkeit einer Versorgung im Krankenhaus je nach Behinderungsform erheblich eingeschränkt 
sein. Medizinische Versorgungsangebote sind nicht immer barrierefrei zugänglich. Individuell sehr unterschiedliche Bedarfslagen erfordern 
teilweise einen erheblich höheren Personaleinsatz bei der Pflege, der kaum mit geltenden Fallpauschalen vereinbar ist. 
 
Ziele und Maßnahmen für das Handlungsfeld „Gesundheit und Pflege“ 
 
 

Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Alle Menschen ha-
ben uneinge-
schränkten Zugang 
zu allen Gesund-
heits-, Rehabilitati-
ons-, Präventions-
und Pflegeangebo-
ten der Stadt Jena.

 
 
 

 Nicht alle Menschen ha-
ben uneingeschränkten 
Zugang zu Gesundheits-, 
Rehabilitation-, Präven-
tion-und Pflegeangebo-
ten. 

 Nicht alle med. Einrich-
tungen sowie Angebote 
der med. Leistungser-
bringer sind barrierefrei 
zugänglich und nutzbar. 

 Die Stadtverwaltung und die Landesärztekammer 
nutzen ihren Einfluss über den Städte- und Ge-
meindetag und die politischen Gremien, um die 
Barrierefreiheit als verbindliche Forderungen in al-
len medizinischen Einrichtungen der Leistungser-
bringer festzuschreiben und gegebenenfalls zu 
fördern.  
 

 FD Gesundheit 
 FD Soziales 
 Leistungserbringer 
 Leistungsträger 
 Beauftragter für 
MmB 

 Beirat für MmB 
 Behindertenver-
bände 

 IKOS  

sofort und 
fortlaufend 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Medizinischer Ein-
richtungen sowie 
Angebote der med. 
Leistungserbringer 
sind barrierefrei 
zugänglich und 
nutzbar. 

 Krankenkassen 
 Pflegekassen 

 Informationsmate-
rialien über Ange-
bote der medizini-
schen Betreuung 
und Präventions-
angebote sind ak-
tuell und barriere-
frei erhältlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Es ist kein barrierefreies 
Medium vorhanden, in-
dem Informationen und 
Hinweise zu den The-
men Behinde-
rung/Pflege/Assis-
tenz/Unterstützung/Bar-
rierefreiheit etc. zu fin-
den sind. 

 Die vorhandenen Bro-
schüren sind nicht aktu-
ell  

 
 
 
 
 
 

 Erstellung einer barrierefreien Datenbank zu 
Beratungsstellen, deren Ansprechpartnern und 
Unterstützungsangeboten. 

 Ein Wegweiser über barrierefreie medizinische 
Praxen wird erstellt und im Internet veröffent-
licht und laufend aktualisiert. 

 FD Gesundheit 
 FD Soziales 
 Leistungserbringer 
 Beirat für MmB 
 Beauftragter für 
MmB 

 Pflegestützpunkt 

kurzfristig 
und fortlau-

fend 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Jeder erhält die 
notwendigen Un-
terstützungen zu 
Gesundheits- und 
Pflegeleistungen, 
die er/sie in der 
entsprechenden 
Situation benötigt. 

 Die vielfältigen Problem-
lagen von Menschen mit 
Behinderungen werden 
zu wenig berücksichtigt. 

 Die Zuständigkeiten in-
nerhalb der Stadtverwal-
tung und den Leistungs-
erbringern sind oft unge-
klärt und setzen oft Ex-
pertenwissen der Be-
troffenen und ihrer An-
gehörigen voraus. 
 

 

 Die Angebote sind häufig 
nicht auf die jeweilige 
Lebenssituation zuge-
schnitten. 

 Oft gibt es Unsicherhei-
ten bezüglich der Zu-
ständigkeiten und Kos-
tenträgerschaft. 

Häufig erstehen Schwie-
rigkeiten, weil wichtige 
Informationen fehlen. 

a) Die Zusammenarbeit zwischen Ämtern und 
Leistungserbringern wird effektiver gestaltet, 
z.B. durch: 

 
 Verbesserung der Kommunikation (Netz-
werkarbeit)  

 
b) Der Umfang der Unterstützung richtet sich 

nach dem individuellen Bedarf der Betroffenen.
 

 FD Soziales 
 Leistungserbringer 
 Beirat für MmB 
 Beauftragter für 
MmB 

 Pflegestützpunkt 
 Träger von Bera-
tungsstellen 

 

kurzfristig, 
fortlaufend 
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Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Personenzentrierte Hilfen werden formuliert 
und finanziert. (Förderung der Finanzie-
rungsform „Trägerübergreifendes Persönli-
ches Budget“). 

 Notwendige Unterstützungsleistungen müs-
sen in jeder Lebenslage sichergestellt werden 
(z.B. Schulbegleitung, Studienbegleitung und 
Persönliche Assistenz). 

 Die Stadt Jena muss bei unklarer Kostenträ-
gerschaft ggf. in Vorleistung gehen (SGB IX).

 Hilfeplankonferenzen als einheitliches Hilfe-
planinstrument werden transparent durchge-
führt. 

 Beratungsangebote werden vorgehalten. 
 Es gibt eine Stärkung der Selbsthilfe. 
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Handlungsfeld 
„Arbeit und Beschäftigung“ 

 
Artikel 27 der UN- Behindertenrechtskonvention 

 
Arbeit und Beschäftigung 

 
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen 

auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch 
Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinde-
rungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen 
wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, 
einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwer-
ben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um 
unter anderem: 

 
a. Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammen-

hang mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-, Einstel-
lungs- und Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen 
Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, zu verbieten; 

 
b. das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige Ar-

beitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleich-
wertige Arbeit, auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich Schutz 
vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei Missständen zu schützen; 

 
c. zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und Ge-

werkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können; 
 
d. Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und be-

ruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und 
Weiterbildung zu ermöglichen; 

 
e. für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Auf-

stieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt 
und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu 
fördern; 

 
f. Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossenschaf-

ten und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern; 
 
g. Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen; 
 
h. die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch geeig-

nete Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maß-
nahmen, Anreize und andere Maßnahmen gehören können; 

 
i. sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit 

Behinderungen getroffen werden; 
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j. das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Men-

schen mit Behinderungen zu fördern; 
 
k. Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den 

beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 
 
(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Sklaverei 

oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor 
Zwangs- oder Pflichtarbeit geschützt werden. 
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Kurzfassung Handlungsfeld: „Arbeit und Beschäftigung“ 
 
Artikel 27 der UN-BRK fordert das gleiche Recht auf Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen wie für 
Menschen ohne Behinderungen. Daher sind insbesondere der Schutz vor Diskriminierung, die Zugänglichkeit von Arbeitsstätten, angemes-
sene Vorkehrungen am Arbeitsplatz und aktive Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung zu gewährleisten. 
 
Nach wie vor haben Menschen mit Behinderungen geringere Chancen am 1. Arbeitsmarkt und nachweislich haben sie am Arbeitsplatz 
häufiger mit Ausgrenzungen und Vorurteilen zu kämpfen. Menschen mit Behinderungen werden als weniger leistungsfähig und als störend 
im regulären Arbeitsablauf stigmatisiert. 
 
Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in speziellen Werkstätten für behinderte Menschen ist im Lichte der UN-BRK kritisch 
zu sehen. Aus Sicht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, das am 17.12.2012 eine thematische Studie zur Arbeit und Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinderungen veröffentlicht hat, lassen Arbeitsplätze oder Ausbildungsmöglichkeiten in „separaten Einrichtun-
gen... den im Übereinkommen verankerten Grundsatz der Inklusion außer Acht.“ 
 
Ziele und Maßnahmen für das Handlungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“ 
 

Ziel/Vision Ausgangssitua-
tion 

Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Be-
hinderungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Die Unternehmen 
sind bereit, Men-
schen mit Behinde-
rungen entspre-
chend ihrer Qualifi-
kation zu beschäf-
tigen. 

 

 Der Austausch zwischen den Beauftragten für Men-
schen mit Behinderungen in den Betrieben wird ge-
fördert. 

 Stadt Jena 
 Verbände 

kurzfristig 

 Die Arbeitsstelle eines Inklusionsbeauftragten im 
Kammerbezirk Jena/Gera wird nach dem Vorbild IHK 
Erfurt geschaffen. 

 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Firmen wer-
den zum Thema Inklusion informiert und geschult. 

 Stadt Jena 
 Arbeitgeberverbände  
 Kammern 
 Verbände 

kurz-mit-
telfristig 
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Ziel/Vision Ausgangssitua-
tion 

Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Be-
hinderungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Die Stadt Jena unterstützt Veränderungen des Verga-
berechts bei öffentlichen Aufträgen im Sinne der Er-
füllung einer hohen Beschäftigungsquote für Men-
schen mit Behinderungen. 

 Stadt Jena mittelfristig 

 Stadt Jena unterstützt Initiativen zur Erhöhung der 
Ausgleichsabgabe.  Stadt Jena kurz-bis 

langfristig 

 Die Öffentlichkeit 
ist über das Thema 
Menschen mit Be-
hinderungen auf-
geklärt. 

 Es bestehen Vorur-
teile und Vorbe-
halte in allen Bevöl-
kerungsschichten. 

 Das Thema Menschen mit Behinderungen wird öf-
fentlichkeitswirksam durch Werbung gestaltet. 

 Gestaltung einer Themenwoche, wie z. B.  „Inklusive 
Jenaer Unternehmen stellen sich vor“ oder „Berufs-
bilder für Menschen mit Behinderungen“ (JenaTV, 
OTZ-Reihe etc.). 

 Stadt Jena 
 Presse 
 Beirat für MmB 
 Beauftragter für MmB 

 

 Es sind Arbeitsstel-
len für Menschen 
mit Behinderungen 
vorhanden, die 
sich an deren indi-
viduellen Fähigkei-
ten orientieren. 

 

 Die Stadt und ihre Eigenbetriebe schaffen pro Jahr 
mindestens drei Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeits-
markt (hierzu gehören auch betriebsintegrierte Au-
ßenarbeitsplätze, sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsverhältnisse haben Vorrang). 

 Die Stadt unterstützt Initiativen zur Forcierung des 
Budgets für Arbeit als Alternative zur Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen. 

 Stadt Jena, FD Recht 
und Personal ab 2017 

 Jeder findet eine 
bezahlte Tätigkeit, 
welche den Kom-

 

 Ehemalige Betriebsangehörige werden als Ehrenamt-
liche genutzt, um durch persönliche Unterstützung 
den Berufseinstieg zu erleichtern. (Tandemprojekt) 
 

 Stadt Jena  
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Ziel/Vision Ausgangssitua-
tion 

Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Be-
hinderungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner

Zeitplan/ 
Laufzeit 

petenzen und Fä-
higkeiten ent-
spricht. 

 Unternehmen veröffentlichen Praktikumsangebote 
mit Durchlaufmöglichkeiten in verschiedenen Berei-
chen. 

 Arbeitgeberverbände  

 Alle jungen werden 
bei der Suche nach 
einem Beruf unter-
stützt. 

 

 Alle Berufsinformationstage sind inklusiv gestaltet. 

 Stadt Jena in Koope-
ration mit: 

 Agentur für Arbeit, 
 Verbände  
 Beirat für MmB 
 Beauftragter für MmB 

kurzfristig 

 Es wird eine Koordinierungsstelle als Bindeglied zwi-
schen Schulen und Unternehmen (auch in Berufs-
schulen und auszubildenden Betrieben) eingerichtet. 

 Stadt Jena mittelfristig 

 Klassische Berufe werden unter Ausnutzung aller 
Möglichkeiten des Berufsbildungsgesetzes neugestal-
tet. 

 Kammern  
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Handlungsfeld  
Kultur, Freizeit und Sport 

 
Artikel 30 der UN- Behindertenrechtskonvention 

 
Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport 

 
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleich-

berechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 

 
a. Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben; 

 
b. Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturel-

len Aktivitäten in zugänglichen Formaten haben; 
 

c. Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Mu-
seen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu 
Denkmälern und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben. 

 
(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen 

die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu 
entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der 
Gesellschaft. 

 
(3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im Einklang mit dem Völker-

recht, um sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen Eigen-
tums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den Zugang von Men-
schen mit Behinderungen zu kulturellem Material darstellen. 

 
(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderem Anspruch auf Aner-

kennung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, 
einschließlich der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur. 

 
(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erho-

lungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeig-
nete Maßnahmen, 

 
a. um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an brei-

tensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu för-
dern; 

 
b. um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, behin-

derungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln 
und an solchen teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstellung eines geeig-
neten Angebots an Anleitung, Training und Ressourcen auf der Grundlage der Gleich-
berechtigung mit anderen zu fördern; 
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c. um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Sport-, Erholungs- 
und Tourismusstätten haben; 

 
d. um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kin-

dern an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, ein-
schließlich im schulischen Bereich; 

 
e. um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleistungen 

der Organisatoren von Erholungs-, Tourismus-, Freizeit und Sportaktivitäten haben. 
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Kurzfassung Handlungsfeld: „Kultur, Freizeit und Sport“ 
 
Dieses Handlungsfeld bezieht sich auf folgende Artikel der UN-BRK: 
 

 Artikel 30 - gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport 
  
Um echte Teilhabe an kultureller Bildung, sportlichen Betätigungen und Ereignissen zu verwirklichen, müssen die Angebote nicht für, 
sondern mit Menschen mit Behinderungen gestaltet werden. Nur so fügen sich die kulturelle Vielfalt und alle Chancen und Möglichkeiten 
des Gemeindewesens zusammen. 
 
Ziele und Maßnahmen für das Handlungsfeld „Kultur, Freizeit und Sport“ 

Ziel/Vision Ausgangssituation Maßnahmen des Beirates für Menschen mit Behin-
derungen der Stadt Jena 

Verantwortlichkeit/ 
Kooperationspartner 

Zeitplan/ 
Laufzeit 

 Die Bevölkerung ist 
für die Belange von 
behinderten Men-
schen sensibili-
siert. 

 Es bestehen Vorurteile 
und Ängste im Umgang 
mit Menschen mit Behin-
derungen. 

 Sportevents sollen bekannte Partner gewinnen, 
zum Beispiel „Unified Sports“(Tandempartner). 

 Der Beauftragter 
für Sport in Koope-
ration mit dem 
Institut für Sport-
wissenschaft der 
FSU Jena 

kurz-und 
mittelfristig 

 Alle Kultur-, Frei-
zeit-und Sportan-
gebote sind Inklu-
siv. 

 Die kulturellen Angebote 
sind nicht von allen Men-
schen nutzbar. 

 Es gibt sprachliche Barri-
eren und kaum inklusive 
Angebote. 

 Zeitungen haben bislang 
kein Angebot in Leichter 
Sprache für Erwachsene.

 Die städtischen Museen bieten Erläuterungen 
auch in einfacher Sprache und Audiokommentar 
an. 

 JenaKultur kurzfristig 

 Stadtführer werden qualifiziert, um auch Stadt-
führungen für Menschen mit Behinderungen an-
bieten zu können. Diese Weiterbildung sollte 
vorzugsweise von Betroffenen durchgeführt 
werden. 

 JenaKultur kurzfristig 

 


